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Haupttreuhandsteile 0Ost 

Abteilung II 

Berlin, den 10, April 40« 

kundverfügung 

A 1 418/40 

 Betr.: Dienstanweisung für die Kreisvertrauensmänner 

der Treuhanästellen, ' 

Es hat sich als zweckmässig herausgestellt, für 

 jeden Stadt- und Landkrcis sogenannte Kreisvertrauensmänner 
zu bestellen, Diese sollen sich dafür éinsetzen$ dass die / 

Aufgaben der Trevhandstellen irn dem betreffenden Kreise ord- | 

nungsgemäss und mit gröséter Beschleunigung durchgeführt 

werden. Hierbei soll der Kreisvertrauensmann insbesondere 

als Verbindungsmann zwischen den kommissarischen Verzaltern 

und der Treuhandstelle fungieren. a a 

_ Soweit bisher von den Treuhandstellen noch keine . 

Kreisvertrauensmänner singesetzt sind, ist dies umgehend °& 

nachzuholen. | ' ' / 

* Mür die Kreisvertrauensmänner habe ich eine 

Diens%anweisuhg entworfen, aus welcher sich deren Befugnisse 

und Aufgaben im einzelnen ergeben, Diese Dienstanweisung 

‚ ist j€dem.Kr915verträuensmann bei éeinér Bestellung auszu- 

händigen}"E8iistydäräuf'zu achten, dass die Dienstanweisung 

von den Kreisvertrauensmännern genau eingehalten wird. - 
B 

gez. Dr, Winkler.



1} 

n A D 

Dienstanweisung 

für die Kreisvertrauensmänner der Treühandstellen. 

Für jeden Stadt- und Landkreis wird ein Kreisvertrauens- 

mann durch die Treuhandstvelle ernannt, Er hat seinen Sitz 

bei dem Bürgermeister bezw., Landrat. Er soll mit diesen 

Stellen engstens zusammenarbeiten, ist jedoch an deren 

Weisung nicht gebunden, Der Kreisvertrauensmann erhält 

von der Treuhandstelle ein monatliches Gehalt und eine 

pauschale Aufwandsentschädigung, aus der er auch seine 

_Bürounkosten zu bestreiten hat. 

Die Uebernahme einer Nebenbeschäftigung durch den Kreis- 

vertrauensmann ist nur mit Zustimmung der Haupttreuhand-- 

gyelle C0at zuläüssig. Der Kreisvertrauensmann kann nicht 

kommissarischer Verwalter eines unter Aufsicht der Haupt- 

treuhandstelle Ost stehenden Unternehmens, Betriebes, _ 

Grundstückes oder sonstigen Vermögens sein,. 

Der Kreisvertrauensmann hat die Pflicht, sich dafür ein- 

zusetzen, dass die Aufgaben der Treuhandstelle in seinem 

Krels ordnungsgemäss und nit grösster Beschleunigung durch- 

geführt werden. Zu diesem Zwecke hat er die Treuhandstelle 

über die Verhaltnlsse in dem Kreis zu unterrichten, soweit _ 

es sich um den Geschäftsbereich der Treuhandstelle hundelt.. 

Er hat auch Erm1ttlungen.d„ruber unzustollen, welche Ver
- 

mögenswerte, insbesondere wirtschaftliche Unternchmu
ngen, 

Grundstücke und dergl, von der Treuhandstelle noc
h nicht 

erfasst und bescnlagnaamt sind und der Treuhandst
elle 

‚ darüber zu b9r1chten. Er hat Nachforschungen
 anzustelilen, 

falls Anhqltsounkte dafur vorhanden s
ind, dass zum U 

standlgkeltsberelch der Treuhandstelle gehör
ige Werte von 

aritter Seite in Anspruch genommen gind oder werden. 
Xr 

hat darüber zu wachen‚ anss Vermögen, w
elches der Be- 

'schlagnahme Aurch die Treuhandstelle 
unterliegt, nicht 

von. polnischer oder jüdischer Seite ver
schoben oder sonst 

belseitegebraoht wird. In üdringenden
 Fällen hat er für 

d1e Sloherstellung Zu sor«en, gegebe
nenfalls unter Inon- 

i 



Die kommlssarlschen Verwalter des Kreises hat der Kr»1$- 

vertrauensm„nn zu überwachen. Er ist berechtigt, von den 

kommissarischen Verwaltern Einblick in sämtliche Geschäfts.- 

vorgänge und Unterlagen zu verlangen, und hat der Treuhand- 

stelle Bericht zu erstatten, falls er gegen die Geschäfts- 

führung eines kommissarischen Verwalters Bedenken hat, Er 

ist verpflichtet, die kommissarischen Verwalter bei ihrer/ 

Lätigkeit zw unterstützen. Gegebenenfalls hat er üder Treu- 

handstelle die Einsetzung neuer kommissarischer Verwalter 

oder die Abberufung von kommlssarlschen Verwaltern vorzu- 

sohla@en. 

Mit allen Behörden und D1enststellen des Kreises sSoll er 

eng zusammenarbeiten,. Vertrauensvolle Zugammenarbelt mit 

dem Bürgermeistefbezw. Landrat ist Voraussetzung für seine 

Tätigkeit, Mit anderen Behöfden oder Dienststellen ausser- 

halb seines Kreises darf er nur über die Treuhandstelle: 

 dienstlich verkehren., Weisungen der Treühandstéllehat Sr 

auszuführen:. 

3z) Der Kreisvertfauensmann:ist nicht Bevollmächtigter der 

Treuhandstelle, ür ist nicht befugt durch Rechtshandlun-- 

— gen oder Recht5gesohafte 1rgendwelcher Art die Haupttreu— 

'Ihandstelle Ost. oder die Treuhandstella zu.verpf110htefl. Er 

‘ ist nicht berecht1gt d1egon13en Be;ugnlsse auszuuben, aie 

der Haupttrauhandstelle Ost oGer der Tr9uhandstelle zuste- 

hen, 1nsbesonaere darf er 1e1ne Beschlagnahme aussprechen - 

abgesechen von e1nstwelllgen 810herstellungen .. hommissarl— 

sche Verwalter cmnsetzen oder abberufen und über Vermögens- 

_ werte verfügen. Insoweit fllS eine Zustimmung (Genehm1gung) 

.durch dle Haupttreuhandstella Ost oder die Treuhanastelle 

|„ferforderllch ist, ist Er n10ht befugt ‚ die Zustlmmung von 

- sich aus zu erklaren.. Sowe1t der Krelsvertrauensmana eige- 

‚;‘i»ne Br1efbogun, Stempcl ‚und dergl. verwendet, haben sie den 

510h aus folgendem B915p101 orgebenden.Aufdruck ZU- tragen*" 

"T"...„........„, Lrelsvertrauensm„nn O 

a der Treuhmndstolle .„.....fur den'Krcls:..;;L.";ff”’_ 
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4) Der Kreisvertriuensmann ist verpflichtet, der Treuhond- 

stelle monz,tlich Bericht über scine Tätigkeit zu erstatb- 

ten, und zwar jeweils bis zum 10, des Kalendermonsts für 

den vorausgegangeneon Monat, 

; “ Der Kreisvertrauensmann kann jederzeit durch die Treu- 

; handstelle abberufen werden, 
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